
Mietvertrag 

für Festmobiliar 

Vermieterin Mieter/-in 

 

Gemeinde Buchrain Name: _____________________________ 

Abteilung Finanzen Vorname: _____________________________ 

Hauptstrasse 18 Strasse: _____________________________ 

6033 Buchrain PLZ/Ort: _____________________________ 

 Telefon: _____________________________ 

 E-Mail: _____________________________ 

 

1. Mietgegenstände 

Die Vermieterin vermietet dem/der Mieter-/in folgendes Festmobiliar: 

a. Festgarnitur Anzahl:  _______ 

b. Geschirr/Besteck Anzahl Personen: _______ 

c. Gläser/Tassen Anzahl Personen: _______ 

2. Mietdauer 

Die Vermietung erfolgt von T: _______ M: _______ J: _______, _______ Uhr 

  bis T: _______ M: _______ J: _______, _______ Uhr 

3. Miete und Depot 

Die Miete beträgt 

a. für Festgarnituren 
- pro Garnitur für die ersten beiden Tage CHF 12.00 
- für jeden weiteren Tag CHF 6.00 

b. für Geschirr/Besteck 
- bis 25 Personen für die ersten beiden Tage CHF 50.00 
- bis 50 Personen für die ersten beiden Tage CHF 75.00 
- ab 51 Personen für die ersten beiden Tage CHF 100.00 
- für jeden weiteren Tag 50% des Mietpreises für die ersten beiden Tage 

c. für Gläser/Tassen 
- bis 70 Stück für die ersten beiden Tage CHF 20.00 
- bis 140 Stück für die ersten beiden Tage CHF 30.00 
- ab 141 Stück für die ersten beiden Tage CHF 50.00 
- für jeden weiteren Tag 50% des Mietpreises für die ersten beiden Tage 

 Der Mietpreis ist in der separat erhobenen Benützungsgebühr für Anlagen oder Räumlichkei-

ten enthalten. 

Als Tag gilt jeder angebrochene Kalendertag. 

Für die Mitgegenstände ist bei der Abholung ein Depot von CHF 100.00 zu hinterlegen. Das Depot wird 

zurückerstattet, sofern die Mitgegenstände vertragsgemäss zurückgegeben werden. Erfolgt die Rück-

gabe der Mietgegenstände nicht in vertragsgemässem Zustand (z.B. unvollständig, beschädigt oder 

verschmutzt), kann die Vermieterin das Depot zur Deckung ihres Schadens und Aufwands einbehalten. 
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4. Sorgfaltspflicht 

Der/die Mieter/-in ist verpflichtet, das Festmobiliar sorgfältig zu benützen. Die Rückgabe erfolgt in ge-

reinigtem Zustand zur direkten Weiterverwendung. 

Dem Anlagenwart/der Anlagenwartin ist bei der Rückgabe bekannt zu geben, ob Festmobiliar fehlt 

oder beschädigt ist. Für Schäden, insbesondere aufgrund von unsachgemässem oder unsorgfältigem 

Umgang, haftet der/die Mieter-in. 

5. Ab- und Rückgabe der Mietgegenstände 

Die Ab- und Rückgabe der Mietgegenstände erfolgt beim Schulzentrum Hinterleisibach. Der/die Mie-

ter/-in vereinbart mit dem Anlagenwart/der Anlagenwartin die Modalitäten der Ab- und Rückgabe. 

 

 

Mieter-/in: 

Ort, Datum: ________________________ 

 

Unterschrift: ________________________ 


